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 Veröffentlicht am 10.09.2004

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §51e Abs3 Z3;

Rechtssatz

Hat der Besch den Sachverhalt nur in einem die Bestrafung nicht verhindernden Umfang bestritten, durfte die belBeh

zu Recht, gestützt auf § 51e Abs. 3 Z. 3 VStG, ohne Durchführung einer mündlichen Verhandlung entscheiden.
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